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RS OGH 1983/3/17 6Ob662/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1983

Norm

ABGB §871 BII

ABGB §901 I3

ABGB 1170a

Rechtssatz

Ob der Verkäufer oder Unternehmer die ausgewiesene Bewertung der Einzelpositionen aus einer zusammengesetzten

Gesamtleistung nach der allgemeinen Marktlage oder nach seinem persönliche Verhältnissen kostendeckend kalkuliert

hat, braucht der Anbotempfänger ( Sondertatbestände des Wuchers etc ausgenommen ) weder nachzuprüfen noch im

Zweifelsfall aufklären zu lassen.
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